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Der Gebrauch dieser LeitlinieEINLEITUNG E1

Der Gebrauch dieser Leitlinie

Die vorliegende Leitlinie für die alpwirtschaftliche Milchverarbeitung ist in drei Teile gegliedert. Der mit 
«Teil A – Arbeitsdokumente» bezeichnete Teil enthält die Vorgabedokumente und Aufzeichnungs- 
formulare, die im täglichen Gebrauch obligatorisch zu verwenden sind. 

Die Checklisten stellen sicher, dass sich die für Lebensmittelsicherheit auf der Alp verantwortliche(n)  
Person(en) mit den verschiedenen Aspekten der Hygiene und Selbstkontrolle auseinandergesetzt hat/
haben. 

Die Grundrezepturen in Kapitel A3 dürfen betriebsspezifisch angepasst werden, sofern die Soll- bzw. 
Grenzwerte eines als CP oder CCP markierten Prozessschrittes unverändert übernommen werden. Es ist  
z. B. nicht erlaubt, die Milchlagertemperatur auf 18 °C zu erhöhen, wenn diese im Überwachungsplan und 
im Fabrikationsprotokoll als CP markiert ist und der Sollwert mit < 13°C angegeben wurde. 

Anstelle der in Kapitel A3 enthaltenen Fabrikationsprotokolle dürfen andere Formulare verwendet wer-
den. Die in der Vorlage als CP oder CCP markierten Prozessschritte müssen aber im Ersatzformular ent-
halten und ebenfalls als CP oder CCP markiert sein. Ausserdem müssen die CP- bzw. CCP-Grenzwerte aus 
dieser Leitlinie übernommen werden. 

Wichtige Nachweisdokumente resp. Formulare finden sich in Kapitel 4. Solche Nachweisdokumente,  
zu denen auch die Fabrikationsprotokolle gehören, müssen aufbewahrt und den behördlichen Vollzugs- 
organen auf Verlagen vorgelegt werden können. Sie müssen wahrheitsgetreu und vollständig sein.  

Der mit «Teil B – Grundlagen» bezeichnete Teil vermittelt Basiswissen und die gesetzlichen Vorgaben 
betreffend die Hygiene bei Milchgewinnung und -verarbeitung. Behandelt werden auch die Lebensmittel- 
kennzeichnungsvorschriften. Ausserdem finden sich hier die Untersuchungsmethoden wie zum Beispiel 
die Säuregradmessung. Die Grundlagendokumente sind nicht als Vorgabedokumente des täglichen Ge-
brauchs gedacht. Sie eignen sich aber für die (Selbst-)schulung bzw. zum Nachschlagen. Die Checklisten 
im Teil «Arbeitsdokumente» nehmen Bezug auf den Grundlagenteil.

Der mit «Teil C – Alpkäse mit GUB» bezeichnete Teil enthält die Pflichtenhefte zu den Käsesorten mit 
geschützter Ursprungsbezeichnung, soweit es sich um Sorten handelt, die in Sömmerungsgebieten 
hergestellt werden. Die GUB-Pflichtenhefte enthalten verbindliche Vorschriften über die Herstellung,  
Markierung und Kennzeichnung von Käsesorten mit geschützter Ursprungsbezeichnung.  

Geltungsbereich der Leitlinie

Die vorliegende Leitlinie gilt für milchverarbeitende Sömmerungsbetriebe, die über keine eigenen, den 
Grundsätzen des Codex Alimentarius entsprechende HACCP-Konzepte zu ihren Produkten verfügen.

1 | 


